
592 Osmanisches Reich

wollustig, aberglaubisch, wenig aufgellart, und
an alte Gewohnheiten klebend

WUnterihrerHerrschaft wohnen in Europa
Griechen dievollig ausgeartet sind Armenier
und Juden; in Asien außer diesen Turkomannen,
Karamanen Georgier einige tatarische
Stamme Kiurden Syrer Ruschowanen,
Tschinganen od. Zigauner· Drusen/ Maro
niten und Axaber; in Afriea Egypter und
Araber. Europaische Christen wohnen in allen
Gegenden. Man bezeichnet sie mit dem
allgemeinen Namen Franken und sie haben
eine gemeinschastliche Handlungssprache.

Zweyter Abschnitt·
Burgerliche Verfassung.

e—
Regier. Die Regierungsform des turkischen
Form. Reichs ist despotisch.

Die hochste Gewalt in dem osmanischen
Reiche ist allein in den Händen des Regenten.
Er hat keine Einschrankungen, außer die ihm
Religionspflichten geben. Diese hochste Ge
walt theilt gesetzmaßig niemand mit ihm zaber
die Schwache und Sorglosigkeit der letzten Re
genten hat einigen Personen einen starken Ein
fluß in die Regierung gegeben. Diese sind die
Beamten des Sseray die Staatsbeamten und

die


